
  
 

STADT LÜCHOW (WENDLAND)  

Der Stadtdirektor 

- Az.: 612605ST:Zwischen den Wegen/5. - 

 Lüchow (Wendland), 06.09.2013 

Sachbearbeiter/in: Herr Todte 

 

Sitzungsvorlage Nr. 088/2013 ST 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes "Zwischen den Wegen" 
- Aufstellungsbeschluss - 

 

An den  beraten am: 

 
Umwelt-, Bau- und Grundstücksausschuss  19.09.2013 
   

 
Verwaltungsausschuss  23.09.2013 
   

 
Rat der Stadt Lüchow (Wendland)  25.09.2013 
   

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Es liegt ein Antrag von zwei Grundstückseigentümern der August-Kohrs-Straße vor, in 
welchen sie darum bitten, den im Bebauungsplan „Zwischen den Wegen“ in der Fas-
sung der 3. Änderung festgesetzten Wendehammer und den Fußweg vom Wende-
hammer zur Grünfläche nicht zu errichten und die Fläche anteilig den anliegenden 
Grundstückseigentümern zuzuschlagen. 
 
Auf Grund der heutigen Eigentümersituation ist die Errichtung des Wendehammers und 
des Fußweges nicht mehr zwingend zur Erschließung notwendig, da eine Erschließung 
der Grundstücke über die August-Kohrs-Straße erfolgt. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist der Bebauungsplan vor Verkauf der Flächen des 
Wendehammers und Fußweges zu ändern und die öffentlichen Flächen herauszuneh-
men. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsteller. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die 5. Änderung des Bebauungspla-
nes „Zwischen den Wegen“ aufzustellen. 
 
 
D.STD. 
 
Anlage: 
Lageplan 
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